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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betrifft 

Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidungen zur Wahrnehmung des Anhörungsrechtes der 
Bezirksvertretung Münster-West 
1. Plettendorfstraße / St. Lydia Kirch (Baubeschluss Kanalbau) - D/0010/2021 
2. Erweiterung der Mosaik-Schule in Münster zur vollen Dreizügigkeit, mit der Option zur 
Vierzügigkeit (Baubeschluss) - D/0012/2021 
 
Beratungsfolge 
 

   27.05.2021 Bezirksvertretung Münster-West Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 
1. Die Dringlichkeitsentscheidung D/0010/2021 über den Baubeschluss des Kanalbaus an der 

Plettendorfstraße / St. Lydia Kirche (Vorlage V/0254/2021) wird gemäß § 36 Abs. 5 i. V. m. § 60 
GO NRW genehmigt. 

 
2. Die Dringlichkeitsentscheidung D/0012/2021 zum Baubeschluss der Erweiterung der Mosaik-

Schule in Münster zur vollen Dreizügigkeit, mit der Option zur Vierzügigkeit (Vorlage 
V/0195/2021), wird gemäß § 36 Abs. 5 i. V. m. § 60 GO NRW genehmigt.  

 
Begründung: 
Gemäß § 36 Abs. 5 Satz 2 Gemeindeordnung (GO) NRW finden die für den Rat geltenden Vorschrif-
ten mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass in Fällen äußerster Dringlichkeit der Bezirks-
vorsteher mit einem Mitglied der Bezirksvertretung entscheiden kann. Nach § 60 Abs. 1 Satz 3 GO 
NRW ist die Dringlichkeitsentscheidung dem Gremium in der nächsten Sitzung zur Genehmigung 
vorzulegen. 
 
Die oben genannten Dringlichkeitsentscheidungen waren notwendig, da eine Sitzung der Bezirksver-
tretung Münster-West wegen der epidemischen Lage nicht möglich war und um das Anhörungsrecht 
der Bezirksvertretung nach § 37 Abs. 5 GO NRW im weiteren Beratungsverlauf wahrzunehmen. 
 
In Vertretung 
gez. 
Wolfgang Heuer 
Stadtrat 
 
Anlagen: 
Anlage 1: D/0010/2021 
Anlage 2: D/0012/2021 
  

Bezirksverwaltung Münster-
West 
 
14.05.2021 
 
Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Frau Vennemann 

Telefon: 492-1642 

Vennemann@stadt-
muenster.de 
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